
 

 

Decheng Technology AG 

Vorgeschlagenes Vergütungssystem für die Aufsichtsratsmitglieder 

 

Nach § 113 Abs. 3 Satz 1 AktG ist bei börsennotierten Gesellschaften mindestens alle vier Jahre 

über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen. Die Bestimmung ist durch das 

Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) neu gefasst worden und ge-

mäß § 26j Abs. 1 Satz 1 EGAktG spätestens für die Durchführung von ordentlichen Hauptversamm-

lungen zu beachten, die nach dem 31. Dezember 2020 stattfinden. 

Da aufgrund der Führungslosigkeit der Gesellschaft und aufgrund des folgenden Insolvenzverfah-

rens seit dem 25. August 2017 keine Hauptversammlung stattgefunden hatte, war erstmals mit Be-

endigung des Insolvenzverfahrens zum 17. Februar 2022 in der ordentlichen Hauptversammlung der 

Gesellschaft am 24. August 2022 erstmals eine Beschlussfassung über das Vergütungssystem vor-

gesehen. 

Der Aufsichtsrat hat entschieden, die Vergütung des Aufsichtsrates gemäß den neuen Vorgaben zur 

Entscheidung der Hauptversammlung vorzulegen. Die gegenwärtigen Regelungen zur Vergütung 

des Aufsichtsrats wurden von der Hauptversammlung am 24. August 2022 beschlossen. Die vorge-

schlagenen Vergütungsregelungen für die Aufsichtsratsmitglieder sind nachstehend dargestellt und 

über die Internetadresse https://decheng-ag.de/investor-relations/hauptversammlung verfügbar. 

A. Vergütungssystem für den Aufsichtsrat gemäß §§ 113 Abs. 3 Satz 1, 87a Abs. 1 Satz 2 

AktG 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, das nachfolgend dargestellte Vergütungssystem 

für die Mitglieder des Aufsichtsrats auf der ordentlichen Hauptversammlung am 10.07.2024 zu 

beschließen:  

Die Vergütung des Aufsichtsrates wird, sofern nicht in der Satzung der Gesellschaft geregelt ge-

mäß § 113 AktG von der Hauptversammlung festgelegt. Das Vergütungssystem trägt der Verant-

wortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder Rechnung. Der Aufsichtsrat leistet 

durch die ihm obliegende Leitung der Gesellschaft, Festlegung der Grundsätze der Geschäfts-

führung sowie Überwachung der Geschäftsführung des Vorstands einen Beitrag zur Förderung 

der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft.  

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten neben der Erstattung ihrer baren Auslagen und der 

jeweils auf die Vergütung und die Auslagen anfallenden Umsatzsteuer jeweils eine feste jährliche 

Vergütung. Eine variable Vergütungskomponente ist nicht vorhanden. Nach Auffassung der De-

cheng Technology AG ist eine reine Festvergütung besser geeignet, die Unabhängigkeit der Auf-

sichtsratsmitglieder zu stärken und ihren Aufwand angemessen zu vergüten.  

Aufgrund der besonderen Natur der Aufsichtsratsvergütung, die für die Tätigkeit gewährt wird, die 

sich grundlegend von der Tätigkeit der Arbeitnehmer der Gesellschaft und des Konzerns unter-

scheidet, kommt ein sogenannter vertikaler Vergleich mit der Arbeitnehmervergütung nicht in Be-

tracht. 

Die Höhe der Vergütung wird von der Hauptversammlung festgelegt. 
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Für Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur während eines Teils des jeweiligen Ge-

schäftsjahres angehören, wird die Vergütung zeitanteilig gewährt. Die Vergütung wird nach Ab-

lauf der Hauptversammlung fällig, die den Jahresabschluss für das jeweilige Geschäftsjahr ent-

gegennimmt oder über seine Billigung entscheidet. 

Zukünftig hat die Hauptversammlung mindestens alle vier Jahre über die Vergütung der Auf-

sichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei eine bestätigende Beschlussfassung zulässig 

ist. Zum Zwecke dieser Vorlage an die Hauptversammlung wird das Vergütungssystem rechtzei-

tig einer Überprüfung unterzogen.  

B. Beschlussfassung über die konkrete Vergütung  

Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, in Konkretisierung des vorstehenden Vergü-

tungssystems folgenden Beschluss auf der ordentlichen Hauptversammlung am 10.07.2024 zu 

fassen:  

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für mit Wirkung vom 01.05.2024 eine feste Grundvergü-

tung in Höhe von EUR 10.000,00 pro vollem Geschäftsjahr. Der Vorsitzende erhält die einein-

halbfache Grundvergütung. Daneben trägt die Gesellschaft die Kosten einer D&O-Versicherung 

für die Mitglieder des Aufsichtsrats in einem angemessenen Umfang mit einer maximalen De-

ckungssumme von EUR 10 Mio. Im Übrigen gelten die Regelungen des bestehenden Vergü-

tungssystems fort. 


